
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung  
des Facharzttitels für Allgemeine Innere 
Medizin

Ort: Congress Center Basel (ab Bahnhof SBB, 
Tram Nr. 2 in Richtung «Riehen Grenze»,  
bis Haltestelle «Messeplatz»)

Datum: Donnerstag, 18. Juni 2015  
von 09.45 bis 15.00 Uhr

Anmeldefrist: 31. März 2015

Weitere Informationen finden Sie auf  
der Website des SIWF unter www.siwf.ch  
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer-
punkte (Weiterbildung) → Allgemeine  
Innere Medizin

Facharztprüfung zur Erlangung des 
Facharzttitels für Allergologie und 
Klinische Immunologie

Mündliche Prüfung

Ort: Inselspital Bern, Allergologisch-Immu-
nologische Poliklinik, Polikliniktrakt (PKT 2),  
Stock A, Besprechungszimmer 519, 3010 Bern

Datum: Donnerstag, 18. Juni 2015,  
13.00–17.00 Uhr

Schriftliche Prüfung 

Ort: Barcelona, Spanien während dem EAACI 
Congress 2015, www.eaaci.org

Datum: Samstag, 6. Juni 2015,  
11.00–14.00 Uhr

Anmeldefrist für die mündliche und schriftliche 
Prüfung: 1. April 2015

Weitere Informationen finden Sie auf  
der Website des SIWF unter www.siwf.ch  
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer-
punkte (Weiterbildung) → Allergologie und 
Klinische Immunologie

Facharztprüfung zur Erlangung des 
Facharzttitels Physikalische Medizin  
und Rehabilitation –  
mündlicher Teil der Facharztprüfung

Ort: Triemlispital Zürich, Birmensdorfer-
strasse 497, 8063 Zürich

Datum: Freitag, 29. Mai 2015

Anmeldefrist: Donnerstag, 30. April 2015

Weitere Informationen finden Sie auf  
der Website des SIWF unter www.siwf.ch  
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer-

punkte (Weiterbildung) → Physikalische 
Medizin und Rehabilitation

Facharztprüfung zur Erlangung des 
Facharzttitels für Infektiologie

Ort: Inselspital Bern; Universitätsspital Basel; 
Universitätsspital Zürich

Datum: Mittwoch, 9. September 2015

Anmeldefrist: 15. Mai 2015

Weitere Informationen finden Sie auf  
der Website des SIWF unter www.siwf.ch  
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer-
punkte (Weiterbildung) → Infektiologie

Facharztprüfung zur Erlangung des 
Schwerpunktes Pädiatrische Nephrologie 
zum Facharzttitel für Kinder- und 
Jugendmedizin

Ort und Datum: werden individuell mit  
den Kandidaten abgemacht.

Anmeldefrist: 30. Juni 2015

Weitere Informationen finden Sie auf  
der Website des SIWF unter www.siwf.ch  
→ Weiterbildung AssistenzärztInnen  
→ Kinder- und Jugendmedizin

Facharztprüfung zur Erlangung  
des Facharzttitels für Dermatologie  
und Venerologie

Ort: Dermatologische Universitätsklinik 
Basel, Petersgraben 4, 4031 Basel

Datum: 19. November 2015

Anmeldefrist: 20. August 2015

Weitere Informationen finden Sie auf  
der Website des SIWF unter www.siwf.ch  
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer-
punkte (Weiterbildung) → Dermatologie  
und Venerologie

Desirée und  
Niels Yde Stiftung

Die Desirée und Niels Yde Stiftung unter-
stützt medizinische Forschungsprojekte und 
hat als Prioritätsgebiet für das Jahr 2015 
gewählt: «Molekulare Mechanismen in 
neurodegenerativen Hirnerkrankungen». 

Der Stiftung steht wiederum ein Beitrag  
von bis zu 200 000 CHF zur Verfügung.  
Die Stiftung lädt ein, Gesuche um Unter-

stützung für wissenschaftliche Projekte  
auf diesem Gebiet einzureichen. Beiträge 
können gewährt werden für laufende  
Kosten und Geräte, nicht aber für Saläre  
und Reisekosten. Im Vordergrund  
stehen Projekte in schweizerisch-dänischer 
Zusammenarbeit. Gesuche sind bis spätes - 
tens 13. März 2015 an untenstehende Adresse 
wie folgt einzureichen: 

Auf einem Spezialformular, zu beziehen bei 
nachstehender Adresse, limitiert auf  
4 A4-Seiten exkl. Gesuchantragsformular 
und einer Publikationsliste der letzten  
3 Jahre, in 7-facher Ausfertigung, abgefasst  
in englischer Sprache, enthaltend Projekt-
beschreibung sowie die Höhe des beantragten 
Unterstützungsbeitrags. 

Adresse: Desirée und Niels Yde Stiftung,  
c/o Urs Wickihalder, Bahnhofstrasse 70, 
Postfach 1130, 8021 Zürich. 

Die Bewerber werden Ende Mai 2015 über  
die Entscheidung informiert.

Schweizerische Neurologische 
Gesellschaft (SNG)
Preis SNG 2015

Die Schweizerische Neurologische Gesell-
schaft verleiht einen Preis im Wert von  
5000 Franken für wissenschaftliche Arbeiten 
in klinischer oder angewandter Grundlagen-
forschung auf dem Gebiet der Neurologie 
und verwandter Gebiete. Es werden nur 
Originalarbeiten berücksichtigt, die noch 
nicht publiziert sind oder frühestens im Jahr 
der Einreichung publiziert werden. Wenigs-
tens ein Mitautor der Arbeit muss Mitglied 
der SNG sein und darf das Alter von 40 Jahren 
nicht überschritten haben. Eine vom Vor - 
stand gewählte Jury bewertet die eingegan-
genen Arbeiten. Verliehen wird der Preis an 
der Jahresversammlung der SNG Ende 
Oktober 2015.

Die Unterlagen sind per Post in dreifacher 
Ausführung sowie in elektronischer Form an 
die administrative Geschäftsstelle der SNG 
einzureichen: Office SNG, c/o IMK AG, 
Münsterberg 1, 4001 Basel, swissneuro[at]
imk.ch

Bewerbungsfrist: 31. Mai 2015

SNG-Stipendium 2015

Das SNG-Stipendium im Wert von 10 000 
Franken wird an jüngere Ärzte am Ende der 
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Weiterbildung, die den Facharzttitel in 
Neurologie noch nicht erlangt haben, 
verliehen, um eine Forschungsarbeit oder 
einen Auslandaufenthalt an einer Univer-
sitätsklinik zu ermöglichen. Die Jury besteht 
aus vom Vorstand gewählten Experten unter 
Vorsitz des Präsidenten der Gesellschaft.

Die Anträge bzw. Projekte müssen in 
dreifacher Ausführung sowie in elektroni-
scher Form an die Geschäftsstelle der 
Gesellschaft eingereicht werden. Adresse s. 
oben. Das Stipendium wird anlässlich der 
Jahresversammlung der SNG Ende Oktober 
2015 verliehen.

Bewerbungsfrist: 31. Mai 2015

Schweizerisches Toxikologisches 
Informationszentrum (STIZ)
Das Schweizerische Toxikologische 
Informationszentrum hat einen neuen 
Namen: Tox Info Suisse

Das Schweizerische Toxikologische Informa-
tionszentrum (STIZ) besteht seit bald  
50 Jahren. Im Hinblick auf das Jubiläum im 
Jahr 2016 tritt das STIZ mit neuem Erschei-
nungsbild und neuem Namen auf. Seit dem  
1. Januar 2015 heissen wir:

Der neue Name ist in allen Landessprachen 
gut verständlich und steht für:

Tox:  es geht um Vergiftungen
Info:  schnelle und kompetente Information 
Suisse:  für die ganze Schweiz

Mit diesem neuen, zeitgemässen Auftritt und 
weiteren Aktivitäten wollen wir die Bekannt-
heit unserer Institution und ihrer Notfall-
nummer 145 steigern. Ziel ist es, möglichst 
viele Privatpersonen, medizinische 
Fachpersonen (Ärzte, Apotheker, Rettungs-

sanitäter usw.) und Institutionen (Schulen, 
Krippen, Firmen usw.) mit Fragen zu akuten 
Vergiftungen – aber auch bezüglich Vergif-
tungsprävention – zu erreichen. An der 
Notfallberatung rund um die Uhr ändert sich 
nichts: Wir sind weiterhin ununterbrochen 
unter der kostenlosen Notfallnummer 145 
da, wenn es um Fragen zu Vergiftungen geht. 
Auch die Postadresse und Telefonnummern 
bleiben gleich. 

Die Internetadresse und die allgemeine 
E-Mail-Anschrift ändern sich hingegen.  
Sie lauten neu:

www.toxinfo.ch bzw. info[at]toxinfo.ch

Geschichte und Trägerschaft

Die 1966 gegründete private Stiftung ist 
nicht gewinnorientiert und basiert auf einer 
erfolgreichen öffentlich-privaten Partner-
schaft. Stiftungsträger sind pharmaSuisse, 
scienceindustries, santésuisse, SUVA und 
FMH. Leistungsverträge bestehen mit den 
Kantonen, dem Bundesamt für Gesundheit, 
Swissmedic und H+. Tox Info Suisse ist 
zudem ein rechtlich und finanziell unabhän-
giges assoziiertes Institut der Universität 
Zürich (Medizinische Fakultät).

Aktuelle Forumthemen   
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. Beat Sottas, freischaffender Berater, Forscher und Publizist, Inhaber der Firma formative works

Medizinstudium: Geht es auch kürzer und billiger?
Zwei Impulse aus den USA könnten Hausarztmedizin stärken

Professor Dr. med. Sevgi Tercanli,  
Titularprofessur Frauenheilkunde und Geburtshilfe Universität Basel

Nicht-invasiver Pränatal-Test (NIPT)
Ersetzt der NIPT die bisherigen Screeningverfahren?
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